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MUSTER Vertriebskooperation
abgeschlossen zwischen der 
KooperationspartnerIn A
und der 

KooperationspartnerIn B

Vorwort
Zielsetzung

Ziel der Kooperation ist z.B. die Stärkung des Marktauftritts, die qualitative und quantitative Erweiterung der Angebotspalette und die Verbesserung der wirtschaftlichen Erträge der beteiligten Partnerinnen.

Inhalte der Kooperation
Kooperationspartnerin A erbringt im Rahmen der Kooperation folgende Leistungen:

Werbemaßnahmen
· Gestaltung und Betrieb einer Webseite

· Aufnahme der Kooperationspartnerin in die eigene Webseite 

· regelmäßige Aussendungen an Unternehmen in Form von Mailings bzw. Newslettern

· Durchführung von Informationsveranstaltungen unter Einbindung der Kooperationspartnerin

Auftragsvermittlung

· Vermittlung von Aufträgen zur selbständigen Durchführung 

· Unterstützung von Akquisevorhaben der Kooperationspartnerin Bereitstellung eines Standardangebotes sowie geprüfter AGB

· Jährliche Festlegung von Standardtarifen für die Leistungen

Die Kooperationspartnerin 

Die Kooperationspartnerin B besitzt als Beraterin und Trainerin u.a. vertiefte Kenntnisse im Handlungsfeld und verfügt über Referenzen mehrjähriger einschlägiger Tätigkeit. Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung erbringt sie professionelle Beratungs- und Trainingsleistungen für KundInnen der Kooperationspartnerin A sowie für eigene KundInnen. Sie ist in der Wahl ihrer KundInnen und AuftraggeberInnen frei. 

Die Kooperationspartnerin B ist bereit 

· aktiv die Entwicklung der Angebote der 
Kooperationspartnerin A zu unterstützen 

· die Kooperationspartnerin A bei Akquisitionstätigkeiten einzubeziehen

· umfangreichere Projekte gemeinsam durchzuführen

· ihr Wissen einzubringen

· an internen Entwicklungsvorhaben kostenlos mitzuwirken.

Dauer der Kooperationsvereinbarung
Die Vereinbarung wird unbefristet geschlossen. Sie kann von beiden Seiten mittels schriftlicher eingeschriebener Mitteilung mit zweimonatiger Frist gekündigt werden. Laufende Projekte im Namen und auf Rechnung der Kooperationspartnerin A werden von der Kooperationspartnerin B auch über den Kündigungszeitpunkt hinaus weiter durchgeführt, wenn die zu erbringenden Leistungen nicht länger als 2 Monate über den Kündigungstermin hinausreichen und innerhalb dieses Zeitraumes auch abgeschlossen werden können. Unberührt bleibt das Recht der außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund.

Außenauftritt

Der Außenauftritt der Kooperationspartnerinnen im Handlungsfeld erfolgt grundsätzlich auf eigenen Namen und auf eigene Rechnung jedoch mit dem Zusatz XXX und unter Verwendung der bereitgestellten Drucksorten.

Um den gemeinsamen Auftritt der Kooperationspartnerinnen zu stärken verpflichtet sich jede Kooperationspartnerin bei der Vorstellung von Dienstleistungen im Zuge von Akquisitionen und in der Öffentlichkeitsarbeit immer an geeigneter Stelle auf die Marke XXX hinzuweisen. Schriftliche Darstellungen zum Zweck der Publikation in den Medien und im Web durch die Kooperationspartnerin B werden grundsätzlich vorher mit der Kooperationspartnerin A abgestimmt. Angebote zum Themenfeld werden ausschließlich auf den beigestellten Mustervorlagen erstellt. 

Finanzielle Regelung 

Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages sind von der Kooperationspartnerin B EURO XXX an die Kooperationspartnerin A zu zahlen. 

Bei Akquisitionen werden die von der Kooperationspartnerin A festgelegten Honorarsätze eingehalten und die KundInnen über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen informiert. 

Für Aufträge, die die Kooperationspartnerin B im Rahmen dieser Vereinbarung selbst oder für Kooperationspartnerin A durchführt, wird vereinbart, dass 20% der jeweiligen Nettohonorarsumme (Nebenleistungen bleiben bei der Berechnung unberücksichtigt) als Abgeltung der zur Verfügung gestellten Leistungen bei Kooperationspartnerin A verbleibt bzw. an diese bezahlt wird. 

Die Abrechung der Provision erfolgt quartalsweise. Die Zahlung ist innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der Quartalsabrechnung zu leisten. 

Geheimhaltungspflichten

Die Kooperationspartnerinnen verpflichten sich zur Geheimhaltung aller ihr aus ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Geschäftsvorgänge, internen Betriebsverhältnisse oder Betriebsergebnisse der Partnerin. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung der Kooperation aufrecht. Darüber hinaus verpflichten sich die Kooperationspartnerinnen alle ihnen überlassenen Geschäftsunterlagen sorgfältig zu verwahren und gegen Einsichtnahme Dritter zu schützen und nach Beendigung der Kooperationsvereinbarung rückzustellen.

Konkurrenzverbot

Die Kooperationspartnerinnen verpflichten sich, keine anderen Kooperationen mit Dritten außerhalb der vorliegenden Vereinbarung im Handlungsfeld einzugehen. 

Regelung bei Vertragsauflösung bzgl. gemeinsamer KundInnen

Im Streitfall nehmen die Vertragspartnerinnen eine Mediation in Anspruch. Die Kosten werden von den Streitparteien anteilig getragen.

Vertragsstrafe

Für jede Zuwiderhandlung gegen eine oder mehrere Bestimmungen dieses Kooperationsvertrages, wird eine Vertragsstrafe in Höhe von mindestens XXXX,- Euro vereinbart. Die Geltendmachung weitergehenden Schadenersatzes ist dadurch nicht ausgeschlossen.

Sonstige Bestimmungen

Nebenabreden, Vertragsänderungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

Teilnichtigkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt diejenige wirksame Vereinbarung, die die Vertragsparteien vereinbart hätten, um den gleichen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Dies gilt für Vertragslücken entsprechend.

Ausfertigung

Jede Vertragspartei erhält eine schriftliche Ausfertigung dieses Vertrages. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dasselbe gilt für den Verzicht auf die Schriftform. 

Gerichtstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist XXXX.

Inkrafttreten
Der vorliegende Kooperationsvertrag tritt mit 00.00.200x in Kraft.

ORT, am ..................................................
---------------------------------------------------------------- 
------------------------------------
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